
 
 

§ 12 der Richtlinien  
für Leistungen wegen Contergan-Schadensfällen 

 
 

Umfang der jährlichen Sonderzahlung 
 

Die Höhe der Sonderzahlungen im Einzelfall ergibt sich aus dem zur Verfügung 
stehenden Betrag von insgesamt 100 Millionen Euro, aus den künftig hieraus 
erwirtschafteten Erträgen, aus der Anzahl der leistungsberechtigten Personen, 
aus der Laufzeit der Sonderzahlungen von 25 Jahren sowie aus der Anlage 4. 
 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird in 
Kooperation mit dem Stiftungsvorstand die Höhe der jährlichen Sonderzahlungen 
alle zwei Jahre anhand der demografischen Entwicklung prüfen und neu 
festsetzen. damit das Vermögen für die Sonderzahlungen mit dem Ablauf des 
Jahres 2033 aufgebraucht ist.  
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